
 Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen 

Erbes der Heimatvertriebenen, der Aus-

siedler und der deutschen Minderheiten 

werden unter ihrer Einbeziehung – gege-

benenfalls auch strukturell – weiterentwi-

ckelt.  

 Im Sinne des § 96 des Bundesvertriebe-

nengesetzes tätige Einrichtungen werden 

gemeinsam mit den Heimatvertriebenen, 

Aussiedlern und deutschen Minderheiten 

als Träger dieses Erbes sowie im Sinne der 

europäischen Verständigung für die Zu-

kunft ertüchtigt.  

 Partizipativer Ansatz soll verstetigt wer-

den.  

 Stärkung der Kulturstiftung der deutschen 

Vertriebenen.  

 Konzeption der Stiftung Flucht, Vertrei-

bung, Versöhnung soll in der aktuellen 

Legislaturperiode erfolgreich umgesetzt 

werden.  

 Einrichtung einer Kommission zur Prüfung 

der Beseitigung von Nachteilen und Ver-

meidung von Härtefällen im Fremdrenten-

Bereich (FRG).  

ERFOLGREICHE KOALITIONSVERHANDLUNGEN ZWISCHEN UNION UND SPD 

 Grundrente: Viele Kürzungen im FRG-

Bereich werden dadurch ausgeglichen. 

Grundrente wird 10 Prozent über der Grund-

sicherung liegen. Da Arbeitszeiten aus den 

Herkunftsgebieten dabei berücksichtigt wer-

den, fallen auch die meisten Spätaussiedler 

in den künftigen Anwendungsbereich dieser 

Regelung.  

 Bekenntnis zu den deutschen Minderheiten 

in den Herkunftsgebieten. Zusage der weite-

ren Förderung dieser Gruppen.  

 Verständigungspolitische Arbeit mit unseren 

Nachbarn im Osten wird weiterhin geför-

dert.  

 Das Gedenken an die Opfer des SED-

Unrechtes und deren Rehabilitierung sollen 

weiterentwickelt und Antragsfristen im Zu-

sammenhang mit den Rehabilitierungsge-

setzen aufgehoben werden.  
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